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!!:~:. 3 b 6t:_~::~ei1a~;::..:.~~::: S!:l:.::~~:.ap~~:~:l~.i~·ot~!,:~~~n d=:~Han~!:!€; 
DER BUNDES!~nNISTEH /:1\', G(~';d~~<>L, ... :'\··;;_'ri;)dc 

F'tJR ·WISSENSCHA.FT UND }"ORSCHUNG 'Wien, am 26. Apr 11 1 978 

Zl. 10.oo1/4-Parl./78 4696 JAB 

1978 "04- 2 8 
zu .(6J'"z 1,.1 

An die 
PARLAHEN'I'SDlREKTION 

Parlament 
1017 WIE N 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1682/J-NR/78, 

betreffend Personalent";icklung I die die Abg(-~ordneten 

Dlpl. -·Ing. Dr. I~EITNER und Genossen am 1.3.1978 an mich 

richtet.en, beehre ich mich wie folg·t zu beantt;;'orten! 

ad 1) 

In den Jahren o G • • 0 • • • • • • • • 0 • • • • • 0 • • • • • • • • • 1976 1977 betrug 

der Personalstand It.Dienstpostenplan ••••• 13.946 13.806 und 

der tatsächliche Stand der Beschäftigten 14.070 14.229 

Der tatsächliche Stand der Beschäftigten \Arurde jev7eilszurr. 

Stichtag 1. April ermittelt, weil zu diesem 'I'ermin zur Er­

stellung des Dienstpostenplanes des Folgejahres Erhebungen 

dieser Art dUl:chgeführt wurden. Nicht zum "Stand der Be­

schäftigten ll wurden Bedienstete gezählt, die sich a.m ge­

nannten S·tichtag im Karenzurlaub oder im ~1utterschutz 

befunden haben oder "außer Dienst gestellt" waren. 

Für das Jahr 1970 ist folgendes auszuführen: 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst und das 

Bundesminister ium für Wissenschaft und Forschung TNUrden 

erst im Laufe der Jahres 1970 geschaffen. 
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Ein Dienstpostenplan exist.ierte. daher nur fiir daG Bundes­

min.isterimu f~ir Unterricht, die Anzahl der Dienstposten 

und der Beschäftigten des BMU mit Stichtag 1.4.1970 

stellte sich wie folgt dar: 

personalstand lt. Dienstpostenplan 

tatsächlicher Stand der Beschäftigten 

31.465 

30.863 

Auf Grund des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 205/1970 über die 

Errichtung des Bundesministeriums für Wissenschaf·t und 

Forschung und die Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger 

Bundesministerien ergab sich für den Bereich des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung folgender 

Dienstpostenplan: 

tatsächlicher Stand: 10.123 

ad 2) 

Hinsichtlich des Personalstandes der Zentralleitung darf 

auf die Beantwortung der seinerzeitigen schriftlichen 

parlamentarischen Anfragen Nr. 1818/J-NR/74 der Abgeordneten 

Dr. FIEDLER und Genossen sowie Nr. 545/J-NU/76 der l.l.bge­

ordneten Dipl.-Ing. Hanreich, Dr. Stix ~!1d Genossen be­

treffend veranschlagte Personal stände hingewiesen \Jerden. 

Bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes vorn 9. Juli 1970liber. 

die Errichtung des Bundesministeriums für vlissenschaft und 

Forschung und die Neuordnung dE!S Wirkungsbereiches einiger 

Bundesministerien , BGB1. Nr. 205, gehörten dE\m Eu.ndesministe­

rium für Wissenschaft und Forschung zunächst 61 Bedienstete an, 

vlodurch sich keine Dienstp?stenver~.ehrun9:. ergab. Seit 1970 

kamen aus anderen Bundesdienststellen - gegen Streichung dieser 

Dienstposten bei diesen Bundesdienststellen, also gleichfalls 

ohne Dien8tEoste~mehrung - aus dem Bundesministerium fUr 

unterricht und Kunst 21 Bedienstete und von nachgeordneten 

Dienststellen 19 Bedü:!llstete h.inzu.. 

In den Jahren •.•.•.•••.••••.••.•• 1970 

der Personalstand lt. Dienstposten- 61 .. 
plan 

der tatsächl.stand d.Beschäftigten 61 

1976 

139 

1977 

138 

138 

be·trug 

U!1d 
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Zu dem für das Jahr 1976 bzw. 1977 ausg-e·~Jj.esenen stand 

kommen noch 29 bzwo 35 Dienstzuteilungen hinzu. 

ad 3} 

Im Ressortbereich des Bundesmi:nisterituns für ~\jissenschaft 

und Forschung \>rurden im Jahre 1975 212.303,25 I im J"ahre 1976 

216.680 und im Jahre 1977 2240857,05 Überstundengeleis"tet. 

In diesen Zahlen sind sowohl die einzeln wie die pauschaliert 

abgegoltenen überstunden enthalt.en. 

Darüber hinaus bezogen im .Jahre 1975 105, im Jahre 1976 103 

und im Jahre 1977 wiederum 105 Bedienstete des Ressorts Ver­

wendungszulagen gemäß § 30 a Abso 1 Z.3 Gehaltsgesetz 1956, 

die mit einem lJ.'eilbetrag als Abgeltung einer zeitlichen 

Mehr lei stung ge'währt "\-lUrden. 

Da durch die zuletzt genannten Zulagenbzw. Abg-eltungen nur 

ein Mindestmaß an regelmäßig geleisteten überS"Cllnden abge­

golten wird und darüber hinaus gehende zeitliche Mehrdienst­

leistungen nicht erhoben werden, bin ich nicht in der Lage, 

die an mich gestellte Frage, wie viele überstunden i.n meinem 

gesamten Ressort geleistet wurden, exakt zu beantworten. 

ad 4) 

Aus den Ausführungen zur Frage 3 ergibt sich, daß es bedauer­

licherweise auch unmöglich ist, diese Frage exakt zu beantworb3n • 

. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß eine rein aritrr.rnetische Be­

rechnung (Division der geleisteten überstunden durch die jähr­

liche Stundenleistung einer Arbeitskraft von 2.080) keine 

Aussagekraft hat. Eine solche Berechnung li.eße nämlich das 

Ausmaß der Erholungsurlaube, die Dauer der i.n Anspruch ge­

nOIU."!lenen Pflegeurlaube, die Zahl und Dauer der Krankenstände, 

ge\\1ährte Kuraufenthalte , die sämtliche nicht nur von Ressort 

zu Ressort, sondern innerhalb dieser von Gruppe zu Gruppe ver­

schieden sind und sogar nach der Altersstruktur,c1er Bediensteten 

1696/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



- <1 -

einer Dienststelle und nach dem Geschlecht dieser differieren, 

außer Betracht. 

ad 5) 

Für Reinigungspersonal wurden seit 1970 insgesamt 172 Plano. 

stellen eingespart. 

ad 6) 

Hier ist zunächst auf Maßnahruen, die den Intentionen des 

Bundesministeriengesetzes 1973 entsprechen, zu verweisen. 

So wurde die liliteilung Organisation und Verwaltung einge­

richtet, zu deren Agenden u.a. die Belange einer sparsamen 

und zi'leckmäßigen Gebarung im Sinne des § 4 Abs. 1 des Bundes­

ministeriengesetzes 1973, BGBl.Nr. 389, sowie die Beratung 

in Angelegenheiten der Verwaltung, Organisation und Gebarung 

gehört. Weiters gehört hiezu die Schaffung verschiedener Kom­

missionen, die sich aufgrund der Straffung und Koordination 

der Arbeitsabläufe sehr bewährt haben, wie z.B. die Komrr.issioll 

für die Durchführung des Universitäts-Organisationsgesetzes 

(UOG) und für Fragen der Hochschulreform. 

Ganz besonders hervorzuheben ist im Bereich des Bundes­

min.isteriu.rns für Wissenschaft und Forschung der Einsatz 

von EDV im Rahmen der Ver'\.,altungsreformi so erfolgt beispiels­

weise die Vollziehung der Studienförderung fast ausschließlich 

mittels EDV- wobei auch die Bescheide vom Computer ausgedruckt 
werden. 

Besondere Bemühunqen im Interesse der Verwaltungsreform, 

insbesondere ökonomischer Betriebsabläufe und Kommunikations­

wege werden um die räumliche Konzentration von Dienststellen 

und Einrichtungen im Ressortbereich unte;rnommen. Im Interesse 

der Wirtschaftlichkeit l.ieaen auch alle Ma.ßnahmen im Rahmen 
J 

des Einsatzes moderner Bürotechniken sowie technischer Hilfs­
einrichtungen. 
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Im Bereich der Universitäten sind auf dem Gebiet der 

Verwaltungsreform insbesondere der Aufbau zentraler 

Einrichtungen, wie sie im Universit.äts-Organisationsgesetz 

vorgesehen sind, zu nennen. Die Zentralisierung der Ver­

waltung an den Universitäten ermöglicht die Entlastung der 

Wissenschafter von Verwal t1..lngst.ätigkei t, sparsameren und 

zweckmäßigeren Einsatz der zur Verfügung stehenden Kredit­

mittel sowie bessere Ausnützung der vorhandenen Einrichtungen 

und Apparate. Im einzelnen ist besonders die Errichtung 

und der Ausbau der zentralen Amtswirtschaftsstellen, 

der im Ausbau befindliche Anschluß der einzelnen Universitäten 

im Bereich der Bundeshaushaltsverrechnung an das Bundes­

rechenzentrum,die Erstellung einer Großgeräteübersicht 

u.a.m. anzuführen. 

r I 
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